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Öffentliche Bekanntmachung der Allgemeinverfügung über die 
Straßennamenvergabe im Bereich der Wasserachse Rheinpromenade. 
 

 
Der Rat der Stadt Monheim am Rhein hat in der Sitzung am 29.10.2025 gemäß § 4 Absatz 2 Satz 
3 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) den Straßen-
namen „Rudolf-Loh-Platz“ beschlossen. 

 
Die Straße ist im nachfolgenden Übersichtsplan dargestellt. 
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Hiermit wird die Straßennamenbezeichnung verfügt und öffentlich bekanntgemacht. Diese Allge-
meinverfügung gilt mit dem Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung als bekanntgegeben.  
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (öffentliche Be-
kanntmachung) beim Verwaltungsgericht Düsseldorf Klage erhoben werden.  
 
 
 
Monheim am Rhein, 30.10.2025 
 
 
 
gez. Zimmermann 
Bürgermeister 
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Benachrichtigung über 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

 
 

Herr Nahman Schubab geb. 29.03.1992 letzte bekannte Anschrift: Darmstädter Straße 114, 
64625 Bensheim, werden hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein, Rathaus-
platz 2, 40789 Monheim am Rhein, folgende Dokumente durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt: 
 
Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung vom 29.10.2025,  
Az.: 32/3-09.11 IV026 
(Bezeichnung der Dokumente [Bescheide] mit Aktenzeichen und Datum) 
 

 
Die Dokumente können im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, Zimmer 0051, während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z. B. Rechtsbehelfsfristen, Verjäh-
rungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Monheim am Rhein, 29.10.2025 
 
Der Bürgermeister 
im Auftrag 

 
 
gez. Narli________________ 
(Namenswiedergabe des/der Unterzeichnenden) 
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Benachrichtigung über 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

 
 
Herr Ghulam Mohammadi geb. 17.09.1981 letzte bekannte Anschrift: Niederstraße 42, 40789 
Monheim am Rhein, werden hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein, Rat-
hausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, folgende Dokumente durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt: 
 
Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung vom 29.10.2025 
Aktenzeichen: 32/3-09.11 / IV 027 
(Bezeichnung der Dokumente [Bescheide] mit Aktenzeichen und Datum) 
 

 
Die Dokumente können im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, Zimmer 0049, während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z. B. Rechtsbehelfsfristen, Verjäh-
rungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Monheim am Rhein, 29.10.2025 
 
Der Bürgermeister 
im Auftrag 

 
 
gez. Bayrakdar_______________ 
(Namenswiedergabe des/der Unterzeichnenden) 
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Benachrichtigung über 

Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 
(nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen) 

 
 
Herr Ghulam Mohammadi geb. 17.09.1981 letzte bekannte Anschrift: Niederstraße 42, 40789 
Monheim am Rhein, werden hiermit für den Bürgermeister der Stadt Monheim am Rhein, Rat-
hausplatz 2, 40789 Monheim am Rhein, folgende Dokumente durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt: 
 
Zahlungsaufforderung, Mahnung und Inverzugsetzung vom 29.10.2025 
Aktenzeichen: 32/3-09.11 / IV 028 
(Bezeichnung der Dokumente [Bescheide] mit Aktenzeichen und Datum) 
 

 
Die Dokumente können im Rathaus der Stadt Monheim am Rhein, Rathausplatz 2, 
40789 Monheim am Rhein, Zimmer 0049, während der Öffnungszeiten eingesehen 
werden. 
 
Durch diese Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden (z. B. Rechtsbehelfsfristen, Verjäh-
rungsfristen), nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Die Dokumente gelten als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise 
seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 
 
 
Monheim am Rhein, 29.10.2025 
 
Der Bürgermeister 
im Auftrag 

 
 
gez. Bayrakdar_______________ 
(Namenswiedergabe des/der Unterzeichnenden) 
 
 
 
 
 


